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gleichgestellt werden , die durch eine Bescheinigung des Arbeits
amtes nachweisen, daß sie arbeitslos sind. 

Weitere Auskünfte erteilt der Beratungslehrer der Fachober
schule (Tel. 0913 1/862623) jeweils mittwochs von 8.00 bis 8.45 
Uhr. . 

Anmeldungen sind vom 19.4. b is 30 .4.1993 montags bis freit ags 
jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr im Se
kretar iat, Friedrichst raße 17 , möglich. Hier können ab 29.3.1993 
auch die Anmeldeformular e abgeholt werden. Während der 
Osterferien (5.4. - 17 .4.1993) ist das Sekretar iat mont ags bis frei
tags von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. 

Ein Informationsabend findet am Mittwoch, 24.3.1 993 , um 19.30 
Uhr im Erlanger Redoüt ensaal, Theaterstraße 3, statt. 

Erlangen, im Januar 1993 

gez. Bosch , Studiendirektor 

4. 
6/62 -173/93 

Verordnung 
über den geschützten Landschaftsbestandteil "Kesselleite" in 
der Gemarkung Neunkirchen a. Brand, Markt Neunkirchen a. 

Brand, Landkreis Forchheim 
vom 20. Januar 1993 

Auf Grund von Art. 12 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 
4, Art. 45 Abs. 1 Nr. 4, Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 26 Abs. 1 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes ~ BayNatSchG- (BayRS 791-
1- U), zuletzt geändert durch§ 7 des Gesetzes vom 16. Juli 1986 
(GVBl S. 135), erläßt das Landratsamt Forchheim als untere Na
tursschutzbehörde folgende, mit Schreiben der Regierung von 
Oberfranken vom 11.1.1993, Nr. 820-8632 d , genehmigte Ver
ordnung: 

§ 1 
Schutzgegenstand 

Der in der Gemarkung Neunkirchen a. Brand, Markt Neunkir
chen a. Brand, nordwestlich des Ortsteils Erleinhof gelegene 
Feuchtwaldbereich wird in den in§ 2 festgelegten GrenzenUnter 
der Bezeichnung "Kesselleite" als Landschaftsbestandteil nach 
Art. 12 Abs. 1 BayNatSchG geschützt. 

§2 
Schutzgebietsgrenzen 

(1) 1Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Größe von 
ca. 2,5 ha. 2Er besteht aus Teilflächen der Grundstücke Fl.Nr. 
915, 923 und 925 der Gemarkung Neunkirchen a. Brand, Ge
meindegebiet Neunkirchen a. Brand. 

(2) 1Der geschützte Landschaftsbestandteil ist in einer Karte im 
Maßstab 1:5 000 eingetragen. 2Die Karte· (Anlage) ist Be
standteil dieser Verordnung. 

§ 3 
Schutzzweck 

Zweck der Unterschutzstellung ist es, 

1. einen seltenen, nicht ersetzbaren Lebensraum zu schützen, 

2. die Vorkommen der dort lebenden Pflanzen- und Tierarten zu 
schützen und deren optimale Entwicklung zu gewährleisten, 

3. die für den Best and der vorkommenden Pflanzen- und Tierar
ten notwendigen Umweltbedingungen, insbesondere den 
Wasserhaushalt und die erforderliche Bodenbeschaffenheit, 
zu erhalten. 

§ 4 
Verbote 

(1) 1Es ist gemäß Art. 12 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 4 
BayNatSchG verboten, den geschützten Landschaft~;>be

stand teil ohne Genehmigung derunteren Naturschutz behör
de (§ 6 dieser Verordnung) zu entfernen, zu zerstören oder zu 
verändern . 

2Es ist vor allem verboten, 

1. die gegenwär tige Vegetation durch kulturtechnische 
Maßnahmen , insbesondere durch Umbruch und Entwäs
serung, zu verändern, 

2. die Fläche zu beweiden, 

3. den Auwaldbereich abzuh olzen oder zu roden, 

4. standortfremde Gehölze, insbesondere Hybridpappel, 
Fichte, Kiefer, Schwarzkiefer, Lärche, Strohe, Dougla
sie, Robinie oder Roteiche anzupflanzen, 

5. die Lebensbereiche (Biotope) der Pflanzen und Tiere zu 
zerstüren oder nachhaltig zu ver än dern, insbesondere 
durch Herbizide (Unkrautbekämpfungsmittel), Insekti
zide (Schädlingsb ekämpfungsmittel) , mineralische oder 
organische Düngung, 

6. Pflanzen oder Pflanzenbestandt eile abzuschneiden, ab
zupflücken , aus- oder abzureißen, auszugraben, zu ent
fernen, zu beschädigen oder deren Wurzeln, Kn ollen 
oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben oder mitzu
nehmen , 

7. freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu 
beunruhigen, zu fangen , zu verletzen, zu töten oder ihre 
Eier, Larven, Puppen oder sonstigen Entwicklungsfor
men wie Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten zu 
beschädigen, zu zerstören sowie zum Fang freilebender 
·Tiere geeignete Vorrichtungen anzubringen, 

8. die Pflanzen- und Tierwelt durch st andortfremde Arten 
zu verfälschen sowie Pflanzen einzubringen und Tiere 
auszusetzen, 

9. Bodenbestandteile abzubauen, den Boden zu verdichten 
oder die Bodengestalt durch Aufschüttungen, Ablage
rungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrungen oder 
in sonstiger Weise zu verändern, 

10. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauordnung 
zu errichten, zu ändern oder zu beseitigen, auch wenn 
hierfür keine öffentlich-rechtliche Genehmigung (Bau
genehmigung) erforderlich ist, 

11. Sachen jeder Art im Gelände zu lagern oder das Gelände 
zu verunreinigen, 

12. zu zelten, zelten zu lassen oder zu lagern, 

13. Feuer zu machen, 

14. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen oder aufzustellen, 

15. aus oberirdischen Gewässern über den Gemeingebrauch 
hinaus Wasser zu entnehmen, zutage zu fördern, zutage 
zu leiten, abzuleiten oderunterirdisch Wasser zu en tneh -. 
men, 

16. die natürlichen Wasserläufe und Wasserflächen, ein
schließlich deren Ufer, den Grundwasserstand oder den 
Zu- und Ablauf des Wassers zu verändern oder neue Ge
wässer anzulegen, 

17 . Straßen, Wege, Pfade, Stege oder Plätze neu anzulegen 
oder bestehende zu verändern, 

18. Leitungen zu errichten oder zu verlegen, 

MaximilianS
Hervorheben






